
Europäischer Sozialfonds ESF 
Damit ist Hamburg beschäftigt!

Der Europäische Sozialfonds (ESF) im Ziel „Regionale Wettbewerbs-
fähigkeit und Beschäftigung“, Förderperiode 2007 – 2013

Diese Druckschrift darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern während eines 
Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch ohne zeitlichen 
Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet 
werden, die als Parteinahme zugunsten einzelner Gruppen verstanden werden könnte. 
Den Parteien ist es jedoch gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer eigenen 
Mitglieder zu verwenden.
 
Stand: Juli 2011 

Ihre Ansprechpartner

Sie haben Fragen zum ESF? Die Hamburger Behörde für  
Arbeit, Soziales, Familie und Integration ist für Sie da!

Für allgemeine Informationen zum ESF wenden Sie sich  
bitte an:

Herrn Martin Weber
ESF-Programmsteuerung
Telefon: (040) 428 63-3995
E-Mail: Martin.Weber@basfi.hamburg.de

Für eine Beratung zur Antragstellung wenden Sie sich  
bitte an:

Herrn Michael Weißler
ESF-Antragsberatung (Zuwendungsanträge)
Telefon: (040) 428 63-3608
E-Mail: Michael.Weissler@basfi.hamburg.de

Zusätzlich finden Sie alle Informationen zum ESF unter:
www.esf-hamburg.de

Eine von 6.300 betrieblichen 
Erfolgsgeschichten:

„Mit der Unterstützung  
vom ESF bleibe ich mit  
meinem Betrieb auch in  
Zukunft wettbewerbsfähig.“

Jens W., 34 Jahre, Tischlermeister



*ab dem Beginn der Förderperiode 2007–2013, Stand: Juli 2011

Was ist der ESF?

 56.300 Hamburger  
Bürgerinnen und  
Bürger und 7.300 
Hamburger Betriebe 
haben bereits vom 
ESF profitiert.

Der Europäische Sozialfonds (ESF) fördert seit über 50 Jahren 
erfolgreich Maßnahmen zur Verbesserung der Beschäftigungs
lage in der Europäischen Union. Allein für Hamburg stellt  
der ESF von 2007 bis 2013 rund 90 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Von der Freien und Hansestadt Hamburg wird dieser 
Betrag um die gleiche Summe auf rund 180 Millionen Euro 
aufgestockt. Alles, um Menschen und Unternehmen die 
Chance zu geben, sich dem wirtschaftlichen und technolo
gischen Wandel anzupassen. 

Dank des ESF konnten bereits* 56.300 Hamburger Bürgerinnen  
und Bürger beraten, weitergebildet oder für eine Beschäftigung 
qualifiziert werden. Darüber hinaus haben 7.300 Hamburger 
Betriebe mit Unterstützung durch den ESF Innovationsprozesse 
eingeleitet, Mitarbeiter qualifiziert und attraktive Ausbildungs-  
und Arbeitsplätze geschaffen.

Einreichung eines Projektvorschlags im  
Rahmen des Wettbewerbsverfahrens

Inhaltliche Bewertung und Entscheidung zum Projekt- 
vorschlag durch den ESF-Behördenausschuss

Aufforderung zur Stellung eines Zuwendungs- 
antrags bei positiver Bewertung

Damit ist Hamburg beschäftigt!

*Mehr Informationen zum ESF erhalten Sie unter: 

www.esf-hamburg.de

Der Ablauf des ESF-Verfahrens:

Der ESF leistet einen Beitrag für verschiedene Projekte und 
Maßnahmen. Die Ziele:

•	 �Jugendliche beim Übergang in Ausbildung und  
Beruf unterstützen

•	 �berufs- und fachspezifische Weiterbildung vermitteln  
und so die Beschäftigungsaufnahme oder Beschäftigungs- 
sicherheit erhöhen

•	 die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen sichern

•	 die Innovationsbereitschaft von Unternehmen ankurbeln

•	 Existenzgründungen ermöglichen und unterstützen

•	 �stadtteilnahe Kooperationen und Netzwerke für  
Beschäftigung fördern

•	 �Arbeitslosigkeit und insbesondere Langzeitarbeitslosigkeit  
verringern

•	 Migranten für das Erwerbsleben in Deutschland qualifizieren

•	 �Benachteiligten gleiche Chancen ermöglichen, am  
Erwerbsleben teilzuhaben

Was fördert der ESF in Hamburg? Wer kann ESF-Projekte durchführen?

•	 Beschäftigungs- und Qualifizierungsträger

•	 Beratungs- und Forschungseinrichtungen

•	 Hochschulen

•	 �Kleine und mittlere Unternehmen in Verbünden  
und Netzwerken

•	 �Aus- und  Weiterbildungsverbünde von Unternehmen  
und Kammern

•	 Einrichtungen der Sozialpartner und Wohlfahrtsverbände

•	 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Potenzielle Projektträger reichen ihren Projektvorschlag – 
entsprechend den Zielen für den ESF in Hamburg – bei der 
Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration ein.*


